
SONDERTHEMA ■ BÄRENKERWA BINDLACH

Auf geht’s zur Bärenkerwa
Mittwoch, 2. August, bis Montag, 7. August, auf dem TSV-Gelände in Bindlach

organisiert. Der Verein ist auch 
für das Speisen- und Getränke-
angebot verantwortlich. Seit die-
sem Jahr hat Karnail Singh die 
Gaststättenbewirtschaftung 
übernommen. Dort gibt es ab 
Mittwoch Pizza, Burger, Brat-
wurst und indische Spezialitä-
ten. 

Gegrillte Makrelen 
am Samstag

Der Kerwaverein hat ab Samstag 
alle Hände voll zu tun, um den 
Ansturm im Zelt und auf dem 
Festplatz zu bewältigen. Dort 
werden am Samstag gegrillte 
Makrelen angeboten. Da es bei 
den Makrelen keine Vorbestel-
lung gibt, sollten genügend für 
alle Besucher  zur Verfügung ste-
hen. Am Sonntagnachmittag ist 

im Zelt eine Kaffeestube einge-
richtet. Kulinarischer Höhe-
punkt ist am Montag ab 18 Uhr 
die Sau am Spieß.
Zum Livemusikprogramm ge-
hören Grabolle & Goller, Ralf 
Bayerlein, die Rossinis und Mar-
kus Brand aus der Oberpfalz. 
Den Kerwaverantwortlichen 
liegt sehr viel daran, dass auch 
neu hinzugezogene Familien 
freundschaftlich mitfeiern und 
sich wohlfühlen. Der Eintritt ist 
an allen Tagen frei. 
Am Samstag startet das Sport-
programm um 14 Uhr, wenn die  
erste Mannschaft der SG TSV 
Bindlach/SV Ramsenthal in der 
Kreisklasse V die   SG Nemmers-
dorf/Goldkronach empfängt. Im 
Anschluss trifft um 16 Uhr die 
zweite Mannschaft auf den  SV 
Weidenberg. red

Von der Stöckigstraße geht es über die Ruhstraße hinauf zum 
Sportgelände des TSV Bindlach.

Auf dem Fest-
platz am 

Sportgelände 
angekom-

men, gibt es 
das erste 

Tänzchen.  
Fotos:  mabu

Burger/Archiv

I
n  Bindlach steigt  ab Mitt-
woch, 2. August,  die erste gro-
ße Ortskerwa. Gefeiert wird 
bis zum 7. August  auf dem 

TSV-Sportgelände, und zwar seit 
langer Zeit ganz im Zeichen des 
Bindlacher Bären.
Höhepunkt des sechstägigen 
Kerwatreibens ist der Bärenum-
zug am Sonntag. Dieser startet 
um 13 Uhr in der Stöckigstraße. 
Der Bär steppt den langen Weg 
bis hinauf zum Festplatz, immer 
sicher an der Leine des Bären-
treibers. Beide brauchen dafür 
eine gehörige Portion Kondition 
und Ausdauer. 
Begleitet wird das historische 
Duo von Ehrengästen und den 
TSV-Sportabteilungen aller Al-
tersgruppen. 
Seit einiger Zeit wird die Bären-
kerwa vom Bärenkerwa-Verein 

73. Kunstausstellung
■ BAYREUTH

Noch bis zum 27. August zeigt 
der Kunstverein Bayreuth e. V. im 
Neuen Schloss der Eremitage 
Bayreuth Werke von 69 Künstle-
rinnen und Künstlern aus dem 
gesamten Bundesgebiet und vor 

allem aus Ober- und Mittelfran-
ken. Sie ist Montag bis Sonntag 
von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zu 
sehen sind Werke unterschied-
lichster bildnerischer Technik, 
mit immer neuen Sichtweisen 
und Ansichten auf die Realitäten 
und Absurditäten der Welt. red

Schäden angerichtet werden. 
Die aktuelle Situation mit niedri-
gen Wasserständen in unseren 
Gewässern wird zunehmend 
problematisch. Die Entnahme 
von Wasser zur Bewässerung ist 
daher unzulässig. Allerdings ist 
das entweder nicht jedem 
bekannt oder es wird ignoriert. 
Das Amt für Umwelt- und Klima-
schutz weist daher auf die 
bestehende Rechtslage hin:
Für die Entnahme von Wasser 
aus oberirdischen Gewässern ist 
grundsätzlich eine wasserrecht-
liche Erlaubnis erforderlich, die 
vorher bei der Stadt – im Land-
kreis beim zuständigen Land-
ratsamt – beantragt werden 
muss. 
Ausnahmen bestehen nur in 
engen Grenzen, nämlich dann, 
wenn die Entnahme von Wasser 
noch unter den sogenannten 
Gemeingebrauch beziehungs-
weise den Eigentümer- oder 
Anliegergebrauch am Gewässer 
fällt.  Der Gemeingebrauch steht 

grundsätzlich jedermann zu. 
Dabei ist aber zu berücksichti-
gen, dass die Entnahme von 
Wasser ohne Erlaubnis nur 
durch Schöpfen mit Handgefä-
ßen, also nur in geringen Men-
gen, erfolgen darf. 
Der Einsatz einer Leitung mit 
oder ohne Pumpe ist lediglich 
bei Flüssen gestattet, die größere 
Mengen Wasser führen, und 
auch dort nur in geringen Men-
gen für das Tränken von Vieh 
und den häuslichen Bedarf der 
Landwirtschaft. Dies schließt 
eine Feldbewässerung aus. 

Eigentümer- und 
Anliegergebrauch

Der Eigentümergebrauch an 
einem oberirdischen Gewässer 
setzt zunächst voraus, dass der 
Nutzer Eigentümer des Gewäs-
sergrundstücks ist. Aber auch 
dann darf Wasser für den eige-
nen, auch landwirtschaftlichen 
Bedarf nur entnommen werden, 

wenn dadurch keine nachteili-
gen Veränderungen der Eigen-
schaften des Wassers, keine 
wesentliche Verminderung der 
Wasserführung, keine andere 
Beeinträchtigung des Wasser-
haushalts und keine Beeinträch-
tigung anderer zu erwarten ist.
Bei anhaltender Trockenheit 
und entsprechend niedrigen 
Wasserständen hat jedoch 
bereits eine geringfügige Was-
serentnahme Auswirkungen auf 
die Ökologie des Gewässers. 
Dies gilt vor allem für kleinere 
Gewässer. Fischsterben oder ein 
trockenes Bachbett können 
dann die Folge sein, so dass die 
Wasserentnahme nicht mehr 
vom Eigentümer- beziehungs-
weise Anliegergebrauch gedeckt 
ist. 
Diese Einschränkungen gelten 
im vollen Umfang auch für den 
Anliegergebrauch, also für die 
Eigentümer von Grundstücken, 
die an oberirdische Gewässer 
angrenzen. Weiterhin sind Ein-

bauten jeder Art im Gewässer, 
die zum Aufstauen des Wassers 
ohne vorherige Erlaubnis errich-
tet wurden, in jedem Fall unzu-
lässig. Sie müssen beseitigt wer-
den.
Die Stadtverwaltung bittet daher 
um größte Zurückhaltung bei 
der Entnahme von Wasser in der 
sommerlichen Trockenperiode. 
Insbesondere bei Niedrigwasser 
ist die Entnahme in jedem Fall 
einzustellen. 
Mit verstärkten Kontrollen ist zu 
rechnen. Verstöße können mit 
einem empfindlichen Bußgeld 
geahndet werden. Detaillierte 
Informationen zu der Niedrig-
wassersituation stehen online 
unter www.nid.bayern.de zur 
Verfügung. red

Info: Für weitere Auskünfte ste-
hen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Amtes für 
Umwelt- und Klimaschutz, Tele-
fon 09 21/25-14 14 oder 25-14 03, 
zur Verfügung.

Nicht nur Blumen und Gemüse 
sind vom Austrocknen bedroht, 
sondern auch die in den Gewäs-
sern lebenden Tiere und Pflan-
zen. Sie können ohne Wasser 
nicht überleben. Insbesondere 
bei der Entnahme von Wasser 
aus kleinen Bächen und Gräben 
ist schnell die Grenze überschrit-
ten, bei der für die Lebewesen im 
oder am Gewässer nichts mehr 
übrig bleibt und dadurch große 

■ BAYREUTH

Das Amt für Umwelt- und 
Klimaschutz der Stadt Bay-
reuth ruft dazu auf, beim 
Gartengießen und Bewäs-
sern an den Gewässer-
schutz zu denken, denn die 
Entnahme von Wasser aus 
Flüssen, Bächen, Seen 
oder Teichen hat gesetzli-
che Grenzen. Dies gilt erst 
recht in der aktuell trocke-
nen und warmen Jahres-
zeit

LEADER-Förderung bis 2027
Anerkennung der LAG Bayreuther Land für die nächste EU-Förderperiode

■ BAYREUTH

Mit dem EU-Programm LEADER 
unterstützt Bayern seine ländli-
chen Regionen auf dem Weg zu 
einer selbstbestimmten und 
eigenständigen Entwicklung. Es 
ist mittlerweile ein bewährtes 
Instrument zur Förderung inno-
vativer Ideen und Projekte, die 
maßgeblich zur Entwicklung 
und Stärkung des ländlichen 
Raumes beitragen. Prägende 
Elemente von LEADER sind Ver-
netzung, Nachhaltigkeit, Wert-
schöpfung und Bürgerbeteili-
gung. LEADER ist Bestandteil des 
Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER). In der 
Regel stammen die LEADER-För-
dergelder in Bayern von der EU – 
ergänzt durch Mittel des Frei-
staats Bayern. 
Gefördert werden innovative 
Projekte im ländlichen Raum, 
die den jeweiligen LEADER-Be-
stimmungen vor Ort entspre-

chen. Im Mittelpunkt stehen 
dabei die Lokalen Aktionsgrup-
pen (LAG). Sie sind Partnerschaf-
ten zwischen kommunalen, 
wirtschaftlichen und sozial 
engagierten Akteuren und 
Akteurinnen in der Region. 
Für die Förderperiode von 2014 
bis 2022/24 waren in Bayern 68 
LAGs anerkannt, darunter die 
LAG Bayreuther Land, zuständig 
für das Gebiet des Landkreises 
Bayreuth. 

19 Projekte wurden 
gefördert

In den Landkreis Bayreuth flos-
sen in dieser nun zu Ende gehen-
den Förderperiode durch 19 För-
derprojekte unterschiedlichsten 
Umfanges bis jetzt mehr als 1,5 
Millionen Euro an reinen LEA-
DER-Fördermitteln, wobei einige 
Projekte noch nicht abgeschlos-
sen oder  abgerechnet sind. Da 
es sich bei der LEADER-Förde-
rung um eine reine Anteilsfinan-

zierung handelt, je nach Art des 
Projektes im Umfang von 40 bis 
70 Prozent der förderfähigen 
Kosten, sind darüber hinaus 
auch entsprechende Gelder aus 
Eigenmitteln der Projektträger 
und weiteren Zuschussgebern 
durch die LEADER-Projekte im 
Landkreis investiert worden.

1,9 Millionen Euro für 
die nächste Periode

Anerkannt wird eine LAG durch 
Erfüllung vielfältiger Bedingun-
gen, in erster Linie durch die 
Erstellung eines Konzeptes für 
das jeweilige LAG-Gebiet, der 
sogenannten Lokalen Entwick-
lungsstrategie (LES). Natürliche 
und juristische Personen kön-
nen bei der LAG Projektvorschlä-
ge einreichen, die vom LAG-Ent-
scheidungsgremium überprüft 
und bewertet werden. 
Fällt die Bewertung positiv aus, 
kann der Projektträger eine 
anteilige LEADER-Förderung bei 

der LEADER-Förderstelle für 
Oberfranken beantragen. Bera-
tung und Betreuung von mögli-
chen Antragstellern und ange-
nommenen Projektträgern bie-
tet dabei das LAG-Management 
Bayreuther Land an, damit auch 
„das Kleingedruckte“ erfolgreich 
gemeistert werden kann.
Nun ist vor wenigen Wochen der 
Verein Bayreuther Land mit sei-
ner neuen LES für die beginnen-
de LEADER-Förderperiode von 
2023 bis 2027/29 vom Bayeri-
schen Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten wieder als LAG 
anerkannt worden und darf in 
den nächsten Jahren über die 
Verteilung eines zugewiesenen 
Förderbudgets von insgesamt 
fast 1,9 Millionen Euro für den 
Landkreis entscheiden. 
Der Erste Vorsitzende des Ver-
eins und der LAG Bayreuther 
Land, Landrat Florian Wiede-
mann, betont: „Ohne die 
Anschubfinanzierung aus dem 

LEADER-Programm der EU hät-
ten die umgesetzten Projekte 
nicht in einem solchen Umfang 
verwirklicht werden können. 
Vom großen Kooperationspro-
jekt ‚Erschließung der Markgra-
fenkirchen in Oberfranken’ über 
das ‚Familienland Mehlmeisel’ 
oder die Ausstattung zweier 
Dorfläden in Kirchahorn und 
Emtmannsberg bis hin zu vielen 
Kleinmaßnahmen wie zum Bei-
spiel  einer Beihilfe für das Ver-
einsheim des engagierten 
Imkervereins Hohes Fichtelge-
birge in Fleckl konnten viele 
innovative Ideen aus unserer 
Bürgerschaft erfolgreich auf den 
Weg gebracht werden.“ 
Das Gremium der LAG Bayreu-
ther Land sowie die beiden LAG-
Manager Birgit Weber und Ger-
hard Hänsel freuen sich darüber, 
dass  für die nächsten Jahre für 
meist nicht alltägliche Projekt-
ideen weiter Gelder aus der LEA-
DER-Förderung  zur Verfügung 
stehen werden. red

Rücksicht auf Gewässerschutz 
Umweltamt weist auf Rechtslage bei der Entnahme von Wasser hin
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„40 Grad“ im Jahr 1975? Warum diese
alte Bild-Schlagzeile nichts über den

Klimawandel aussagt
Auf Facebook kursiert seit Jahren eine Bild-Schlagzeile von August 1975

über „40 Grad Hitze“ in Deutschland. Dadurch soll der Eindruck erweckt

werden, dass der Klimawandel „erfunden“ sei. 

Im Netz tauchen immer wieder Vergleiche mit

vergangenen extremen Wetterereignissen auf.

Sie sollen beweisen, dass hohe Temperaturen

früher normal waren, heute jedoch als

Klimakatastrophen dargestellt würden. Einer

davon ist ein Bild-Artikel mit dem Titel „40

Grad Hitze – Jetzt wird das Wetter

lebensgefährlich“. Der Screenshot kursiert

schon seit Jahren im Internet. Dazu wird

behauptet: „Der Klimawandel war noch nicht

erfunden [...] Trotzdem war’s warm im

Sommer!“ 

Die Schlagzeile veröffentlichte Bild am 8.

August 1975. Was darin stand, ist in den

Facebook-Beiträgen kaum lesbar: Die

Temperaturangabe von 40 Grad Celsius war

lediglich eine Vorhersage vom Essener

Wetteramt für den 10. August 1975. Im Artikel

hieß es: „Das Wochenende wird höllisch heiß:

Am Sonntag könnten es 40 Grad im Schatten

werden…“ Der Axel-Springer-Verlag bestätigte

die Echtheit.

Nur 30,8 Grad: Prognose trat nicht ein

Die Überschrift alleine ist jedoch irreführend.

Sie erweckte bei manchen Nutzerinnen und

Nutzern den Eindruck, die 40 Grad seien

tatsächlich gemessen worden. Bei der Zahl

handelte es sich jedoch lediglich um eine

Prognose, die nicht eintrat. Am 10. August

wurde es nur 30,8 Grad warm, erklärte der

Meteorologe Andreas Friedrich,

Pressesprecher beim Deutschen Wetterdienst

(DWD), gegenüber CORRECTIV.Faktencheck. 

40 Grad Celsius Lufttemperatur wurden in 

Essen erstmals am 25. Juli 2019 gemessen –

der bisherige Hitzerekord (Stand: 14. Juli

2023). 

Hitzewellen gab es in Deutschland in der

Vergangenheit immer wieder. 2020

berichtete der Deutsche Wetterdienst jedoch,

dass die Sommer insgesamt in allen Regionen

und in allen Höhenlagen deutlich heißer

geworden sind. Die Jahre seit 2015 waren die

acht wärmsten seit Beginn der

Temperaturaufzeichnungen.

Hitzephasen aus der Vergangenheit

unterscheiden sich von heutigen Phasen

Frühere Hitzephasen werden oft als

vermeintliches Argument gegen den

menschengemachten Klimawandel genutzt.

Der rasante Anstieg der globalen

Durchschnittstemperatur seit den 1990er

Jahren gilt jedoch als beispiellos – und er hat

Folgen weltweit. Trockenheit, starker

Niederschlag und andere Wetterextreme

werden wahrscheinlicher und intensiver. So

steht es im aktuellen Klimastatusbericht des

DWD (Stand: März 2023). 

Laut dem Intergovernmental Panel on

Climate Change betrafen warme Phasen

während der letzten 2.000 Jahre häufig nur

bestimmte Regionen. Bei der aktuellen

Erwärmung handele es sich dagegen um ein

zeitgleich stattfindendes globales Phänomen.

Der aktuelle Anstieg der globalen

Temperaturen vollziehe sich zudem viel

schneller und drastischer als bei vergangenen

natürlichen Klimaveränderungen.

correctiv.org/faktencheck

Fakten für die Demokratie

Herzlich Willkommen zur
Bindlacher Bärenkerwa!

Liebe Bindlacher Bürgerinnen und Bürger,
liebe Kerwafreunde,

beim Besuch unserer Bärenkerwa wünsche ich Ihnen viel
Spaß und Freude, mit vielen heiteren Stunden und geselli-
gen Begegnungen. Lassen Sie sich von der bärenstarken
Atmosphäre anstecken und mitreißen.

Ich freue mich auf Ihren Besuch!

Herzlichst Ihr
Christian Brunner
Erster Bürgermeister … einfach bärenstark!
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